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Urlaubsantrag über Gisbo

Mit Einführung der flexiblen Arbeitszeit und des 
Arbeitszeiterfassungssystems Gisbo ist auch 
ein neues Verfahren zur Beantragung des Er-
holungsurlaubs in Kraft getreten. Seit diesem 
Jahr sollen die Urlaubsanträge nur noch in 
Gisbo gestellt werden. Für die Beschäftigten 
fallen dadurch der Ausdruck und die Vorlage 
bei dem / der Vorgesetzten zwecks Unter-
schrift fort und somit auch die Sorge, ob der 
Urlaubsantrag tatsächlich unverzüglich weiter-
geleitet wird. Die Vereinfachung des Verfah-
rens liegt scheinbar auf der Hand. Kann es bei 
diesem System auch Tücken geben? 

Herr Forscher in Urlaubsstimmung 

Felix Forscher möchte vom 27.07.2015 bis 
21.08.2015 seinen Jahresurlaub nehmen, den 
er über Gisbo beantragen soll. Doch hier be-
ginnt die erste Hürde für den wissenschaftli-
chen Mitarbeiter: 
Herr Forscher sucht auf der Homepage der 
„Abteilung Personal“ nach einem passenden 
Link. Er klickt zunächst die „Urlaubs- und 
Krankheitsverwaltung“ an und dann auf „Hin-
weise zur Urlaubsbeantragung“. Es erscheint 
der Artikel mit der Überschrift: „Beantragung 
von Erholungsurlaub“, der ausführlich und um-
fangreich die einzelnen Schritte der Urlaubs-
beantragung beschreibt. Weil sich Herr For-
scher nicht den ganzen Aufsatz durchlesen 
möchte, ist er froh, dass die Internet-Adresse 
https://arbeitszeit.uni-mainz.de/ unterstrichen 
und blau hervorgehoben ist. 
Zunächst wundert sich Herr Forscher, dass er 
sich bei einer Arbeitszeit-Adresse einloggen 
soll, denn als wissenschaftlicher Mitarbeiter er-
fasst er zum einen seine Arbeitszeit nicht in 
Gisbo, zum anderen sind für ihn Urlaub und 
Arbeitszeiterfassung unterschiedliche Themen. 

Dennoch stellt er eine Verbindung mit der an-
gegebenen Adresse her. Schnell erkennt er, 
dass er auf der richtigen Seite und das Verfah-
ren zur Beantragung des Urlaubs selbsterklä-
rend ist.  

                                                           Nachdem  
                                                     er unter „Ein- 
                                                stellungen“ seine 
                           Vorgesetzte „Leser Lena“ ein- 
               gegeben hat, trägt er seine Wunsch-
daten für seinen Erholungsurlaub ein und 
schickt den Antrag ab. Unmittelbar darauf er-
hält Frau Leser eine elektronische Nachricht, 
die sie über den gestellten Urlaubantrag infor-
miert. Lena Leser sieht keine Gründe, die dem 
geplanten Erholungsurlaub von Herrn Forscher 
entgegenstehen, und bejaht seinen Antrag. 
Somit ist der Jahresurlaub genehmigt und Herr 
Forscher bekommt eine entsprechende Nach-
richt per E-Mail. Er ist beruhigt und bucht mit 
gutem Gewissen seine Reise. 

Ein Schock für Frau Meister 

Die nichtwissenschaftlich Beschäftigte Martha 
Meister weiß durch ihren täglichen Gebrauch 
von Gisbo, dass auf dieser Seite die Urlaubs-
beantragung vorzunehmen ist. 
Frau Meister möchte frühzeitig ihren Jahresur-
laub buchen. Rechtzeitig beantragt sie den Er-
holungsurlaub vom 15.06.2015 bis 10.07.2015. 
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Weil sie weiß, dass ihr Vorgesetzter Bodo 
Boss regelmäßig seine E-Mails abruft, über-
prüft sie sofort zu Arbeitsbeginn am nächsten 
Morgen, ob ihr Urlaub schon genehmigt wurde. 
Doch Frau Meister ist entsetzt. Statt der erwar-
teten E-Mail mit der Urlaubsgenehmigung er-
hält sie zwei von dem Zeiterfassungs- / Ur-
laubsverwaltungssystem Gisbo generierte 
Mails. In der ersten steht: „Bodo Boss hat dem 
Urlaub für den gewünschten Zeitraum von 
15.06.2015 bis 10.07.2015 nicht zugestimmt.“ 
Die zweite E-Mail erhält sie als Kopie: „Sehr 
geehrte Urlaubsverwaltung, Bodo Boss hat 
dem Urlaubsantrag von Martha Meister in der 
Zeit von 15.06.2015 bis 10.07.2015 nicht zu-
gestimmt. Gruß Ihr GisboWeb.“ Bei einem 
Blick auf „Bereits gestellte Urlaubsanträge“ er-
scheint der Hinweis „abgelehnt“ – rot markiert!  

Frau Meister ist verzweifelt, weiß aber nicht, 
was sie tun kann. Herr Boss ist für eine Woche 
auf einer Dienstreise und die Urlaubsverwal-
tung weiß nur, dass dem Urlaubsantrag nicht 
zugestimmt wurde. 
Nachdem eine unruhige Arbeitswoche hinter 
ihr liegt, spricht sie ihren Vorgesetzten auf ih-
ren Urlaubsantrag an. Doch welche Überra-
schung: Herr Boss ist fassungslos über diese 
Tatsache und erklärt Frau Meister, dass er in 
der Hektik den falschen Button angeklickt ha-

be. Er bittet Frau Meister für das Versehen um 
Entschuldigung. Nachdem Herr Boss das 
Missverständnis mit der Personalabteilung ge-
klärt hat, kann Frau Meister ihren wohlverdien-
ten – und nun auch genehmigten – Urlaub 
nehmen. 

Was wäre, wenn … ? 

… die Vorgesetzte Frau Leser – aus welchen 
Gründen auch immer – auf die Beantragung 
des Erholungsurlaubs von Herrn Forscher 
nicht reagiert hätte?  
Drei Wochen, nachdem Herr Forscher den Ur-
laub über Gisbo beantragt und abgeschickt 
hat, würde er eine vom System generierte E-
Mail erhalten mit folgendem Inhalt: „Urlaubsan-
trag: ‚Felix Forscher 27.07.2015 - 21.08.2015‘ 
wurde automatisch genehmigt, da die Antrag-
stellung drei Wochen zurückliegt.“ 

… der Vorgesetzte Herr Boss den Urlaubsan-
trag von Frau Meister bewusst abgelehnt hät-
te? 
Zur Ablehnung von Erholungsurlaub bedarf 
es triftiger dienstlicher Gründe. Deshalb wä-
re Herr Boss verpflichtet, der Dienststellenlei-
tung / Personalabteilung eine schriftliche Be-
gründung vorzulegen. Sollte sich die Dienst-
stellenleitung seiner Argumentation anschlie-
ßen, muss die Versagung des Urlaubs als Mit-
bestimmungsmaßnahme dem Personalrat vor-
gelegt werden. Nur in dem Fall, dass der 
Personalrat die Gründe, die zur Ablehnung 
des Urlaubs angeführt werden, nachvoll-
ziehen kann und dem Mitbestimmungsan-
trag zugestimmt hat, kann die Dienststel-
lenleitung, nicht Herr Boss als direkter Vor-
gesetzter, den beantragten Erholungsur-
laub endgültig ablehnen.


